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Redaktionsschluss ist der 03.07.2023

 

Wichtiger Hinweis!
Da es in der Vergangenheit bei der Zustellung des 
Würde-Salza Spiegels verstärkt Probleme gab, 
sind Restexemplare des aktuellen Würde-Salza 
Spiegels an folgenden Stellen erhältlich:
- Blumen-Bamme, Freifeldstraße 2, Teutschen- 
  thal
- Parfümerie / Poststelle Beinert, Friedrich-  
  Henze-Straße 2, Teutschenthal
- Bäckerei Schäl, Straße der Einheit 17, Teutschen-
  thal Bhf.
- Bücherei Teutschenthal, Schafberg 3, Teut-
  schenthal
- Bäckerei Boltze, Friedrich-Henze-Straße 39, 
  Teutschenthal
- Transportunternehmen M. Schopp, Friedrich-
  Henze-Straße- 57a, Teutschenthal
- Gemeindeverwaltung, Am Busch 19, Teut-
  schenthal
- Druckerei Schäfer, Köchstedter Weg 3, 
  OT Langenbogen
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Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung 
Teutschenthal 

Geänderte Sprechzeiten
der Gemeindeverwaltung		           s. Seite 3

Kontakte und die Erreichbarkeit
wichtiger Ansprechpartner der Region:	       s. Seite 16

Hinweis!

Bedingt durch den Redaktionsschluss haben alle 
Beiträge im Würde-Salza Spiegel den Stand vom  
21.06.2023. 
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AMTLICHE                             
MITTEILUNGEN

Geänderte Sprechzeiten
der Gemeindeverwaltung

ab 01.07. 2023

Montag   bis   Donnerstag
9.00 bis 12.00 Uhr & 13.00 bis 15.00 Uhr

sowie nach Terminvereinbarung!

Zur Vermeidung von Wartezeiten und Termin-
dopplungen wird empfohlen, auch während der

Öff nungszeiten einen Termin zu vereinbaren. 

Das Einwohnermeldeamt der Gemeinde
Teutschenthal steht nach vorheriger Terminverein-
barung über den Online-Kalender der Internetseite 

bzw. durch telefonische Vereinbarung unter der
Telefonnummer 034601 – 36 633 auch außerhalb 

der Öff nungszeiten zur Verfügung.

GEMEINDE TEUTSCHENTHAL

Sitzung Ausschuss Bau und Finanzen

Die nächste öff entliche Sitzung des Ausschusses Bau 
und Finanzen fi ndet am 
am Donnerstag, den 29.06.2023, um 17:00 Uhr, 
im Verwaltungsgebäude, Raum 004, Am Busch 19, 
06179 Teutschenthal  statt.

Die Tagesordnung zur Sitzung entnehmen Sie bitte dem 
digitalen Amtsblatt. Gemäß Hauptsatzung der Gemeinde 
Teutschenthal erfolgt die Veröff entlichung spätestens 3 Tage 
vor dem Sitzungstermin. Das digitale Amtsblatt fi nden Sie 
auf der Internetseite der Gemeinde Teutschenthal unter 
www.gemeinde-teutschenthal.de.

Sitzung Gemeinderat Teutschenthal

Die nächste öff entliche Sitzung des Gemeinderates 
Teutschenthal fi ndet am Dienstag, den 04.07.2023, 
um 18:00 Uhr,  im Dorfgemeinschaftshaus Steuden, 
Rosa-Luxemburg 14 a, 06179 Teutschenthal/OT 
Steuden statt.

Die Tagesordnung zur Sitzung entnehmen Sie bitte dem 
digitalen Amtsblatt. Gemäß Hauptsatzung der Gemeinde 
Teutschenthal erfolgt die Veröff entlichung spätestens 3 Tage 

vor dem Sitzungstermin. Das digitale Amtsblatt fi nden Sie 
auf der Internetseite der Gemeinde Teutschenthal unter 
www. gemeinde-teutschenthal.de.

Satzung über die Benutzung der Kinder-
tageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung und 
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Tagespfl ege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderför-
derungsgesetz - KiFöG) vom 5. März 2003 und der §§ 
6 und 8 des Kommunalverfassungsgesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 in der jeweils 
aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Teutschenthal in seiner Sitzung am 30.05.2023 
mit Beschluss-Nr.: 348/2023 nachfolgende Satzung 
beschlossen.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Gemeinde Teutschenthal unterhält als uneigen-
nützige öff entliche Einrichtungen nachstehend näher 
bezeichnete Kindertageseinrichtungen, durch deren 
Inanspruchnahme nach Maßgabe dieser Satzung ein 
öff entlich-rechtliches Benutzungsverhältnis entsteht.

Ortsteil 
Angersdorf

Kindertages-
einrichtung 
„Kleine Strolche“ 
Am Kinder-
garten 4

Betreuungsart: 
Krippe, Kinder-
garten

Ortsteil
Dornstedt

Kindertages-
einrichtung und 
Hort „Max und 
Moritz“ 
An der Schule 2 a

Betreuungsart: 
Krippe, Kinder-
garten, Hort

Ortsteil 
Holleben

Haus 1 - Kinder-
tageseinrichtung 
„Sonnenblume“ 
Ernst-Thälmann-
Straße 102 

Haus 2 - Hort 
Lutherplatz 3a

Betreuungsart: 
Krippe, Kinder-
garten 

Betreuungsart: 
Hort

Ortsteil 
Langenbogen

Kindertages-
einrichtung 
„Nesthäkchen“ 
Sanddornweg 2

Betreuungsart: 
Krippe, Kinder-
garten

Ortsteil 
Teutschen-
thal

Kindertages-
einrichtung 
„Buratino“ 
Maerkerstraße 
30

Betreuungsart: 
Krippe, Kinder-
garten

Kindertages-
einrichtung 
„Freche Frücht-
chen“ 
Schulstraße 1 a

Betreuungsart: 
Krippe, Kinder-
garten
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Kindertagesein-
richtung „Kleine 
Riesen“ 
Köchstedter
Straße 8

Betreuungsart: 
Krippe, Kinder-
garten

Hort „Crazy Kids“ 
Teutschenthal 
Am Stadion 9 

Betreuungsart: 
Hort

Ortsteil 
Zscherben

Kindertages-
einrichtung 
„Gestiefelter 
Kater“, Haupt-
straße 32 b

Betreuungsart:
Krippe, Kinder-
garten

Krippenkinder sind Kinder von 0 Jahren bis zur Vollen-
dung des dritten Lebensjahres.

Kindergartenkinder sind Kinder vom vollendeten dritten 
Lebensjahr bis zum 31.07. des Jahres in dem der Schu-
leintritt erfolgt.

Hortkinder sind Kinder ab dem 01. August des Jahres 
in dem der Schuleintritt erfolgt. Hortkinder können bis 
zum Eintritt in den 7. Schuljahrgang betreut werden.

§ 2 Gemeinnütziger Zweck

(1) Die Gesamtfinanzierung der Kosten der Kindertages-
einrichtungen erfolgt aus den Zuschüssen des Landes, 
den Zuschüssen des Landkreises, den Kostenbeiträgen 
der Eltern sowie aus den Zuschüssen des Trägers - Ge-
meinde Teutschenthal.

(2) Die Gemeinde Teutschenthal als Träger der Kin-
dertageseinrichtungen ist selbstlos tätig und verfolgt 
keine eigenen wirtschaftlichen Zwecke. Alle Mittel der 
Kindertageseinrichtungen dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Der Träger der 
Kindertageseinrichtungen erhält keine Zuwendungen 
aus Mitteln der Kindertageseinrichtungen. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körper-
schaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen, begünstigt werden.

(3) Bei Auflösung der Kindertageseinrichtungen oder 
bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt das 
Vermögen der Kindertageseinrichtung an die Gemeinde 
Teutschenthal, die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige Zwecke verwendet.

§ 3 Aufgaben

(1) Die Kindertageseinrichtungen erfüllen einen eigen-
ständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreu-
ungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag im Rahmen 
einer auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes 
orientierten Gesamtkonzeption auf der Grundlage des 
§ 5 KiFöG LSA.

Sie sollen die Gesamtentwicklung der Kinder altersge-
recht fördern und durch allgemeine und erzieherische 
Hilfen und Bildungsangebote die körperliche, geistige 
und seelische Entwicklung der Kinder anregen, ihre 
Gemeinschaftsfähigkeit fördern und Benachteiligun-
gen ausgleichen. Kindertageseinrichtungen haben die 

Inklusion von Kindern zu fördern und zur Verbesserung 
der Chancengleichheit aller Kinder unabhängig von 
ihrer sozialen und kulturellen Herkunft beizutragen. 
Die Betreuungs- und Förderungsangebote sollen sich 
pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen 
der Kinder und ihrer Familien orientieren.
(2) Die Kindertageseinrichtungen ergänzen und unter-
stützen die Erziehung des Kindes in der Familie und 
ermöglichen den Kindern Erfahrungen über den Fami-
lienrahmen hinaus.
(3) Verbindliche Grundlage zur Umsetzung des Erzie-
hungs- und Bildungsauftrages ist das Bildungspro-
gramm „Bildung elementar — Bildung von Anfang an“ 
unter besonderer Beachtung der Sprachförderung 
und die jeweilige einrichtungsbezogene pädagogische 
Konzeption.
Der Übergang zur Schule soll durch eine an dem Ent-
wicklungsstand der Kinder orientierte Zusammenarbeit 
mit der Schule erleichtert werden.

(5) Den Hortkindern werden räumliche und zeitliche 
Gelegenheiten gegeben, um in entsprechender Atmo-
sphäre die Hausaufgaben zu erledigen. Den Kindern 
wird Hilfe zur Erledigung der Hausaufgaben angeboten. 
Dazu arbeiten die pädagogischen Fachkräfte des Hortes 
mit der Schule zusammen. 
 

§ 4 Freiwilligkeit und Anspruch 
auf Kinderbetreuung

(1) Der Besuch einer Kindertageseinrichtung ist freiwillig.

(2) Jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land 
Sachsen-Anhalt hat bis zur Versetzung in den 7. Schul-
jahrgang Anspruch auf einen ganztägigen Platz in 
einer Tageseinrichtung. Von der Versetzung in den 7. 
Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 
hat jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land 
Sachsen-Anhalt Anspruch auf Förderung und Betreuung 
in einer Tageseinrichtung, soweit Plätze vorhanden sind. 

(3) Der Anspruch auf Förderung und Betreuung in einer 
Tageseinrichtung richtet sich gegen den örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe, in dessen Gebiet das Kind 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Die Gemeinde Teutschenthal als Träger von Kinder-
tageseinrichtungen unterstützt den örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe bei der Sicherung dieses 
Anspruchs.

(4) Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine bestimm-
te Kindertageseinrichtung im Gemeindegebiet. Eine 
Platzvergabe in einer Wunscheinrichtung, kann nur bei 
vorhandener Kapazität erfolgen.

(5) Der Anspruch auf Förderung und Betreuung in ei-
ner Tageseinrichtung gilt als erfüllt, wenn ein Platz in 
einer zumutbar erreichbaren Kindertageseinrichtung 
angeboten wird. 

§ 5 Anmeldung und Aufnahme

(1) Die Anmeldung für einen Krippen- oder Kindergar-
tenplatz kann laufend über eine Bedarfsanmeldung 
durch die Personensorgeberechtigten über das Online 
Elternportal der Gemeinde Teutschenthal erfolgen. 
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werden, benachrichtigt die Leitung der Kindertagesein-
richtung das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die 
Einrichtung befindet, und übermittelt dem Gesundheits-
amt personenbezogene Angaben. 
Das Gesundheitsamt kann die Personensorgeberech-
tigten zu einer Beratung laden.

(7) In allen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 
Teutschenthal ist für eine befristete Zeit die tageweise 
Betreuung von Gastkindern grundsätzlich möglich. Nä-
heres hierzu wird in der Kostenbeitragssatzung für die 
Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 
Teutschenthal geregelt.

§ 6 Beendigung des Betreuungsvertrages

(1) Der Betreuungsvertrag kann durch die Personensor-
geberechtigten mit einer Frist von drei Monaten zum 
Monatsende schriftlich bei der Leitung der Einrichtung 
gekündigt werden. Die Kündigungsfrist kann in begrün-
deten Ausnahmefällen zum Ende des laufenden oder 
zum Ende des Folgemonats verkürzt werden.

(2) Durch die Gemeinde Teutschenthal kann das Betreu-
ungsverhältnis im Einzelfall zum Ende des laufenden 
Monats gekündigt werden. Das gilt insbesondere für 
folgende Fälle:

• bei Zahlungsverzug der Personensorgeberechtigten 
von mehr als zwei Monaten,

• wenn ein Kind länger als vier Wochen unentschuldigt 
der Kindertageseinrichtung fernbleibt,

• wenn die Personensorgeberechtigten falsche Angaben 
gemacht haben oder Änderungen nicht schriftlich ange-
zeigt, welche für die Verwaltung des Betreuungsplatzes 
erforderlich sind oder sie sind in einer anderen Form 
ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen sind,

• das Verhalten des Kindes wiederholt bzw. nachhaltig 
den Tagesablauf in der Kindertageseinrichtung stört, 
eine Gefahr für die anderen Kinder und Personen dar-
stellt und die einrichtungsbezogenen Möglichkeiten des 
Teams der Kindertageseinrichtung ggf. auch durch Hilfe 
Dritter ausgeschöpft wurden sind, um die Situation zu 
verbessern und

• bei der Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtun-
gen und/oder schwerwiegenden Verstößen gegen die 
Hausordnung der Kindertageseinrichtung durch die 
Personensorgeberechtigten.

§ 7 Öffnungs- und Schließzeiten, Betriebsferien

(1) Die in § 1 Absatz 1 genannten Kindertageseinrich-
tungen öffnen montags – freitags täglich mit Ausnahme 
der gesetzlichen Feiertage in der Zeit von 06:00 Uhr bis 
maximal 18:00 Uhr (Regelöffnungszeit). Die jeweilige 
Kindertageseinrichtung legt in diesem Rahmen die 
Öffnungszeit im Kuratorium fest.

(2) Soweit Änderungen der Öffnungszeiten notwendig 
werden, ist dafür die Zustimmung des Kuratoriums der 
Kindertageseinrichtungen gemäß § 19 Abs. 3 Satz 2 Nr. 
2 KiFöG LSA notwendig.

Eine Anmeldung ist frühestens nach der Geburt des 
Kindes möglich. Schulkinder sind spätestens zur Schul-
anmeldung oder zum Schulhalbjahr für das kommende 
Schuljahr anzumelden.
(2) Aufnahme im Rahmen der verfügbaren Kapazitä-
ten finden vorrangig Kinder, die ihren gewöhnlichen 
Wohnsitz in der Gemeinde Teutschenthal haben. Die 
Leistungsberechtigten haben dennoch das Recht, nach 
S 3 b KiFöG LSA (Wunsch- und Wahlrecht) im Rahmen 
freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Kinder-
tageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal oder 
an einem anderen Ort zu wählen. Kinder aus anderen 
Kommunen können erst aufgenommen werden, wenn 
vom zuständigen Träger der Wohnsitzgemeinde eine 
Kostenübernahmeerklärung des Betriebskostendefizits 
vorliegt.

(3) Die Kinder können in der von den Personensorge-
berechtigten ausgewählten Kindertageseinrichtung 
aufgenommen werden, soweit keine gesundheitlichen 
Gründe seitens des Kindes der Aufnahme entgegenste-
hen und die personellen und sächlichen Voraussetzun-
gen laut Betriebserlaubnis der Kindertageseinrichtung 
dies zulassen. Steht ein Platz in der Wunscheinrichtung 
zum gewünschten Zeitpunkt nicht zur Verfügung, 
werden den Personensorgeberechtigten Alternativen 
angeboten.

(4) Die Leitung der Kindertageseinrichtung schließt im 
Auftrag der Gemeinde Teutschenthal mit den Personen-
sorgeberechtigten einen Betreuungsvertrag ab. Mit der 
Unterzeichnung des Betreuungsvertrages unterliegen 
die Personensorgeberechtigten dem Geltungsbereich 
dieser Satzung, der jeweils gültigen Kostenbeitragssat-
zung sowie der Hausordnung der jeweiligen Kinderta-
geseinrichtung.

(5) Vor Aufnahme eines Kindes in eine Tageseinrichtung 
ist ein schriftlicher Nachweis darüber zu erbringen, dass 
zeitnah vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung in 
Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach 
den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist, und 
eine ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche 
Eignung des Kindes und über die Durchführung der 
für das jeweilige Alter gemäß § 26 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch vorgesehenen Kinderuntersuchungen 
oder, soweit die Kinder nicht gesetzlich versichert sind, 
einer gleichwertigen Kinderuntersuchung vorzulegen.
Die ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche 
Eignung des Kindes soll vom ersten Betreuungstag in 
der Einrichtung gerechnet nicht älter als drei Wochen 
sein. Die Kosten der Untersuchung gehen zu Lasten der 
Personensorgeberechtigten 

(6) Ab der Vollendung des ersten Lebensjahres ist für das 
Kind mindestens eine, ab der Vollendung des zweiten 
Lebensjahres mindestens zwei Masern-Schutzimpfun-
gen, eine Masernimmunität oder eine medizinische 
Kontraindikation nachzuweisen. Wenn das Kind bei 
der Aufnahme in die Kindertageseinrichtung das erste 
Lebensjahr bzw. zweite Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, ist der Nachweis bis spätestens drei Monate nach 
der Vollendung des ersten bzw. zweiten Lebensjahres zu 
erbringen. Wenn die jeweiligen Nachweise nicht erbracht 
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(3) Aus notwendigen betriebsorganisatorischen Grün-
den (z.B. Abbau von Ausfalltagen des päd. Personals, 
Grundreinigung, ggf. Renovierungs- und Sanierungs-
maßnahmen) schließen die Kindertageseinrichtungen 
der Gemeinde Teutschenthal:

• an den Brückentagen vor und nach einem gesetzlichen 
Feiertag

• in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (27.12. 
bis 31.12.)

• an bis zu 2 Werktagen im Kalenderjahr für Fortbildun-
gen der pädagogischen Fachkräfte und
• mit Ausnahme des Hortes „Crazy Kids“ zusammenhän-
gend für 2 Wochen während der Sommerferienzeit im 
Land Sachsen-Anhalt.

Der konkrete Schließungszeitraum in der Sommerferi-
enzeit wird im Kuratorium und in Abstimmung mit der 
jeweiligen Ausweicheinrichtung festgelegt und den Per-
sonensorgeberechtigten bis zum 30.06. des Vorjahres 
und alle übrigen Schließtage werden in der Regel mit 
einer Frist von 8 Wochen über einen Aushang in der 
Kindertageseinrichtung mitgeteilt.

Sollte der Bedarf für eine notwendige Betreuung des 
Kindes während der Schließzeit erforderlich sein, so wird 
auf schriftlichen Antrag der Personensorgeberechtigten 
eine entsprechende Betreuungsmöglichkeit durch die 
Gemeinde Teutschenthal gewährleistet. Der Antrag 
muss so früh wie möglich und spätestens bis vier Wo-
chen vor der Schließzeit bei der Kita-Leitung eingehen.

Der Träger behält sich zum Zwecke der Personalplanung 
vor, den Nachweis über den tatsächlichen Bedarf bei 
den Personensorgeberechtigten abzufordern.
Für den Besuch einer Ausweicheinrichtung werden keine 
gesonderten Kosten erhoben und auch keine Kosten 
erstattet.

Den Personensorgeberechtigten wird im Interesse der 
Entwicklung des Kindes dringend empfohlen, ihrem 
Kind zwei zusammenhängende Wochen Urlaub zu 
ermöglichen.

Eine kurzfristige Schließung der Einrichtung bzw. eine 
Verkürzung von Öffnungs- und Betreuungszeiten auf-
grund höherer Gewalt und wenn das Wohl der betreuten 
Kinder nicht mehr gewährleistet werden kann, behält 
sich der Träger nach Abstimmung mit der Betriebser-
laubnisbehörde vor.

§ 8 Betreuungszeiten

(1) Der Betreuungsumfang richtet sich nach § 3 Abs. 3 
und 4 KiFöG LSA und umfasst

• für Kinder bis zum Eintritt in die Schule ein Förde-
rungs- und Betreuungsangebot von bis zu acht Stunden 
(ganztägiger Platz) und in begründeten Fällen bis zu 10 
Stunden (erweiterter ganztägiger Platz)

• für Schulkinder ein Förderungs- und Betreuungsange-
bot von bis zu sechs Stunden je Schultag sowie von bis 
zu acht Stunden (ganztägiger Platz) und in begründeten 
Fällen bis zu 10 Stunden (erweiterter ganztägiger Platz) 

in den Schulferien.

In begründeten Ausnahmefällen kann darüber hinaus 
eine Betreuungszeit von mehr als 10 Stunden täglich 
angeboten werden, wenn dies der Sicherung des Kin-
deswohl nicht entgegensteht.

(2) Die Dauer der Regelbetreuung wird zwischen Kin-
dertageseinrichtungsleitung und den Personensorge-
berechtigten vereinbart. Sie kann nur im Rahmen der 
Öffnungszeiten der Einrichtung festgelegt werden und 
soll sich am Kindeswohl orientieren.

Die Betreuungszeit der Kinder in den Kindertagesein-
richtungen soll in der Regel spätestens ab 09.00 Uhr 
beginnen, da nur so der durch den Gesetzgeber gewollte 
Bildungsauftrag gewährleistet und erfüllt werden kann.

§ 9 Aufsichtspflicht, Pflichten der 
Personensorgeberechtigten

(1) Die Aufsichtspflicht der Einrichtung beginnt mit der 
Übergabe der Kinder durch die Personensorgeberech-
tigten oder durch diese beauftragten Personen an das 
pädagogische Personal und endet mit der Übergabe 
an die Personensorgeberechtigten oder andere von 
den Personensorgeberechtigten beauftragte Personen 
durch das pädagogische Personal. 

Soll das Kind von einer anderen beauftragten Person 
abgeholt werden, muss in der Kindertageseinrichtung 
eine schriftliche Vollmacht der Personensorgeberech-
tigten vorgelegt werden. 

Die Abholung von Krippen- und Kindergartenkindern 
durch Geschwisterkinder wird nicht empfohlen. In Ein-
zelfällen kann unter Berücksichtigung der persönlichen 
Reife des Geschwisterkindes und der Abholsituation 
(Gefährdungen auf dem Weg zwischen Kita und zu 
Hause) zwischen Einrichtungsleitung und Personensor-
geberechtigten die Abholung durch ein Geschwisterkind 
vereinbart werden. In diesem Fall muss das Geschwis-
terkind, welches die Abholberechtigung erhält, mindes-
tens das 12. Lebensjahr vollendet haben.

Hortkinder dürfen den Heimweg allein antreten, wenn 
eine schriftliche Erklärung der Personensorgeberech-
tigten vorliegt. Es besteht seitens des pädagogischen 
Personals keinerlei Verpflichtung, die Kinder nach Hau-
se, zum Bus oder zum Taxi zu begleiten.

(2) Bei gemeinsamen Veranstaltungen (Tag der offenen 
Tür, Ausflüge usw.) sind die anwesenden Personensor-
ge- bzw. Abholberechtigten der Kinder aufsichtspflich-
tig, sofern vorher keine andere Absprache über die 
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht getroffen wurde.

(3) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet,

• jede Änderung der Sorgerechtsverhältnisse,
• der Namen,
• der Wohnanschrift und
• der Kontaktdaten

der Leitung der Kindertageseinrichtung unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Für Schäden, die infolge unter-
lassener Mitteilung entstehen, haftet der Träger nicht.
Das Fernbleiben des Kindes (z.B. bei Urlaub, Krankheit) 
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worden sein, versucht das pädagogische Personal die 
Personensorgeberechtigten oder eine abholberechtig-
te Person zu erreichen. Sollte auch diese Person nicht 
zu erreichen sein, wird nach Ablauf von einer Stunde 
nach Ende der vereinbarten Betreuungszeit der Bereit-
schaftsdienst der Gemeinde Teutschenthal unterrichtet 
und mit der Unterbringung des Kindes beauftragt. Bis 
zur Abholung des Kindes verbleibt die pädagogische 
Fachkraft mit dem Kind in der Kindertageseinrichtung. 
Die hieraus entstehenden Kosten haben die Personen-
sorgeberechtigten zu tragen.

(2) Ist eine sorge- oder abholberechtigte Person psy-
chisch und/ oder physisch nicht in der Lage oder erweckt 
den Eindruck, nicht in der Lage zu sein (z.B. durch vermu-
teten Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenkonsum), 
das Kind sicher abzuholen, wird das Kind an diese ein-
zelne Person nicht herausgegeben. Das pädagogische 
Personal versucht dann eine andere abholberechtigte 
Person zu erreichen.

§ 12 Verfahrensweise bei Verhaltens-
auffälligkeiten des Kindes

Werden bei einem Kind gravierende, anhaltende Ver-
haltensauffälligkeiten bemerkt, die zur Selbst- und 
Fremdgefährdung führen, ist die Leitung der Kinder-
tageseinrichtung dazu verpflichtet nach gemeinsamer 
Beratung mit dem pädagogischen Personal und den 
Personensorgeberechtigten sowie nach Abstimmung 
mit dem Träger, das zuständige Jugendamt um Unter-
stützung zu bitten. Kindertageseinrichtung und Jugend-
amt wirken zum Wohle des Kindes gemeinsam mit den 
Personensorgeberechtigten zusammen und leiten bei 
Erfordernis weitergehende Maßnahmen ein.

§ 13 Versicherung

Während des Aufenthaltes in den Kindertageseinrich-
tungen sowie auf dem direkten Weg zu und von der 
Kindertageseinrichtung sowie bei durch die Einrichtung 
organisierten Veranstaltungen, Ausflügen und Fahrten, 
sind die Kinder im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen unfallversichert.

§ 14 Essenbereitstellung

Die Gemeinde Teutschenthal sichert die Bereitstel-
lung einer kindgerechten Mittagsmahlzeit. Ein ent-
sprechender Versorgungsvertrag wird zwischen den 
Personensorgeberechtigten und dem Essenanbieter 
abgeschlossen. 
Die Gemeinde Teutschenthal behält sich vor, in der 
jeweiligen Einrichtung nur einen Essenanbieter zuzu-
lassen, welcher nach vorheriger Abstimmung durch 
das Kuratorium bestimmt wird. Die Entscheidung, ob in 
der Kindertageseinrichtung eine Ganztagsverpflegung 
durch einen Essenanbieter angeboten wird, obliegt dem 
Kuratorium.

§ 15 Kostenbeitrag

Die Höhe des zu zahlenden Kostenbeitrages richtet 
sich nach der Kostenbeitragssatzung für die Kinderta-
geseinrichtungen in der jeweils gültigen Fassung. Der 

soll ab dem 1. Fehltag beim pädagogischem Personal 
gemeldet werden.

(4) Um Verwechslungen zu vermeiden, sollten alle 
persönlichen Sachen des Kindes in der Kindertagesein-
richtung und im Hort (wie z.B. Kleidungsstücke, Schuhe, 
Frühstückstaschen) mit Namen versehen sein. Für Ver-
lust oder die Beschädigung von mitgebrachten Sachen 
wird keine Haftung übernommen.

§ 10 Verhalten im Krankheitsfall, 
gesundheitliche Betreuung, 

Medikamentenverabreichung

(1) Dem pädagogischen Personal der Kindertagesein-
richtung ist jede Erkrankung des Kindes unverzüglich 
mitzuteilen.

(2) Bei Bekanntwerden von Infektionskrankheiten ge-
mäß § 34 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektions-
schutzgesetz - IfSG) in der derzeit gültigen Fassung, 
muss die Leitung der Kindertageseinrichtung sofort 
hiervon unterrichtet werden, damit geeignete Schutz-
maßnahmen getroffen werden können.

(3) Sind Kinder an Infektionskrankheiten erkrankt, 
welche unter § 34 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
erfasst sind, entscheidet der behandelnde Arzt - ggf. 
in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt über den 
Weiterbesuch bzw. die Wiederaufnahme in der Kinder-
tageseinrichtung. Die Aufnahme des Wiederbesuches 
der Kindertageseinrichtung erfolgt nur nach ärztlicher 
Bestätigung.

Die Personensorgeberechtigten werden bei Aufnah-
me des Kindes und anlassbezogen ausführlich über 
die Mitteilungspflichten, gesetzliche Besuchsverbote 
von Gemeinschaftseinrichtungen und vorbeugenden 
Maßnahmen zum Infektionsschutz schriftlich durch die 
Einrichtungsleitung belehrt.

(4) In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wird eine 
begleitende ärztliche und zahnärztliche Untersuchung 
der in der Kindertageseinrichtung befindlichen Kinder 
bei Vorliegen der Einverständniserklärung der Perso-
nensorgeberechtigten durchgeführt.

(5) In begründeten Ausnahmefällen werden ärztlich 
verordnete Medikamente (Arztbescheinigung), die eine 
Einnahme in der Kindertageseinrichtung während der 
Betreuungszeit notwendig machen, nur nach schriftli-
cher Vorgabe des Arztes sowie einer dazu abzuschlie-
ßenden Vereinbarung zwischen Personensorgebe-
rechtigten und der Leitung der Kindertageseinrichtung 
verabreicht. Die zu verabreichenden Medikamente und 
ihre Originalverpackungen sind durch die Personensor-
geberechtigten mit den Namen des Kindes zu versehen.

§ 11 Verfahrensweise bei Nichtabholung eines 
Kindes, Gewährleistung des Kindeswohls 

in Abholsituationen

(1) Sollte ein Kind nicht bis zum Ablauf der im Betreu-
ungsvertrag vereinbarten Betreuungszeit oder bis 
zur Schließung der Kindertageseinrichtung abgeholt 
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Kostenbeitrag ist eine Beteiligung an den gesamten 
Kosten der Kindertageseinrichtungen und ist deshalb 
auch während vorübergehender Nichtinanspruch-
nahme des Betreuungsplatzes (z. B. Krankheit, Urlaub 
u. ä.) und während Schließungszeiten sowie bis zum 
Wirksamwerden einer Kündigung von den Personen-
sorgeberechtigten zu zahlen.

§ 16 Elternvertretung und Kuratorium

(1) Um dem Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht 
werden zu können und im Interesse der bestmöglichen 
Förderung und Betreuung jedes einzelnen Kindes ist 
eine vertrauensvolle und kontinuierliche Zusammen-
arbeit zwischen Personensorgeberechtigten, Kinder-
tageseinrichtung und Träger notwendig.
Es gelten die Regelungen des § 19 KiFöG LSA in der je-
weils aktuell gültigen Fassung.

(2) Soweit in einer Kindertageseinrichtung Gruppen ge-
bildet werden, wählen die Personensorgeberechtigten 
für die Dauer von zwei Jahren in der Regel je Gruppe 
eine Person als Elternvertretung.

(3) Die Elternschaft der Tageseinrichtung wählt für die 
Dauer von zwei Jahren wenigstens zwei Elternvertreten-
de für das Kuratorium. Das Kuratorium besteht neben 
diesen 2 Elternvertretenden aus der Leitung der Kinder-
tageseinrichtung und einer Vertretung des Trägers der 
Gemeinde Teutschenthal. 

(4) Die Elternvertretenden jedes Kuratoriums wählen 
aus ihrer Mitte für die Dauer von zwei Jahren eine Ver-
tretung für die Gemeindeelternvertretung.

(5) Jede Gemeindeelternvertretung innerhalb eines 
Landkreises wählt aus ihrer Mitte für die Dauer von 
zwei Jahren eine Vertreterin oder einen Vertreter und 
deren Stellvertretung für die Vertretung der Eltern im 
Landkreis (Kreiselternvertretung) 

(5) Das Kuratorium und die Gemeindeelternvertretung 
haben die Aufgabe die Gemeinde Teutschenthal zu 
beraten und sind vor grundsätzlichen Entscheidungen 
zu beteiligen.

§ 17 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Teut-
schenthal in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal 
vom 13.01.2021 außer Kraft.

Tilo Eigendorf 
Bürgermeister

ORTSCHAFT STEUDEN

Sitzung Ortschaftsrat Steuden

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates 
Steuden findet am Montag, den 03.07.2023, um 18:00 
Uhr, im Büro des Ortsbürgermeisters, Neue Straße 
16, 06179 Teutschenthal/OT Steuden, statt.

Die Tagesordnung zur Sitzung entnehmen Sie bitte dem 
digitalen Amtsblatt. Gemäß Hauptsatzung der Gemeinde 
Teutschenthal erfolgt die Veröffentlichung spätestens 3 Tage 
vor dem Sitzungstermin. Das digitale Amtsblatt finden Sie 
auf der Internetseite der Gemeinde Teutschenthal unter 
www. gemeinde-teutschenthal.de.

Schiedsstelle Teutschenthal

Information der Schiedsstelle

Am Mittwoch, den 05.07.2023, findet keine Sprech-
stunde der Schiedsstelle Teutschenthal statt. 

NICHTAMTLICHE                             
MITTEILUNGEN

GEMEINDE TEUTSCHENTHAL

Firmenlauf 2023

Am 7. Juni 2023 fand wieder einmal der Hallesche Fir-
menlauf statt. 

Die Gemeinde Teutschenthal hat daran erstmalig teil-
genommen und konnte sogar vier Teams mit jeweils 
vier Läufern sowohl aus der Verwaltung als auch aus 
den Kitas stellen. 
Bei den vier Teams handelte es sich um zwei Männer-
Staffeln, eine Frauen-Staffel und eine Mixed-Staffel. Je-
der Läufer hatte eine Strecke von ca. 2,5 Kilometern vor 
sich, die über die Ziegelwiese bzw. den angrenzenden 
Bereich verlief und sowohl über Asphalt und Wiesen als 
auch durch Büsche führte. 
Insgesamt haben 775 Teams mit 3.100 Läufern teilge-
nommen. Dabei sind zwei der Teams der Gemeinde 
Teutschenthal in die Top 100 ihrer jeweiligen Wertung 
gelaufen. 
Das Frauen-Team konnte mit Platz 59 begeistern und 
das Männer-Team erreichte einen hervorragenden 61. 
Platz. Auch die Mixed-Staffel und das zweite Männer-
Team haben alles gegeben und hatten sehr viel Spaß. 
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Gedanken hinsichtlich barrierearm und Nachhaltigkeit 
in die Tat umgesetzt hat. 

Einen besonderen Dank möchte ich der GTS Grube Teut-
schenthal Sicherungs GmbH & Co. KG (Geiger Gruppe) 
aussprechen, welche mit einer Zugabe über 20.000 € die 
Qualität und den Umfang der Anlage maßgeblich erhöht hat.“

Mit freundlichen Grüßen

Tilo Eigendorf
Bürgermeister

ORTSCHAFT DORNSTEDT

Dornstedter Sporttag vom 30.06. bis 02.07.2023

Nur noch wenige Stunden 
und es herrscht wieder ein 
buntes Treiben auf dem 
Dornstedter Sportplatz.
Der SV Dornstedt lädt alle 
Dornstedter, Asendorfer, 
Steudener, Teutschenthaler 

sowie natürlich auch alle anderen zu seinem diesjähri-
gen Sporttag ein. Drei Tage stehen Spaß und Spiel im 
Mittelpunkt.
Los geht es Freitag, 30.06.2023: 
Ab 18.30 Uhr stehen sich die Alten Herren der SG 
Steuden / Dornstedt und des MSV Buna-Schkopau 
gegenüber. Mit Musik fi ndet der Abend anschließend 
einen gemütlichen Ausklang.
Einen Tag später startet das Programm bereits 10.00 
Uhr. Dann erfolgt der Anpfi ff  zum Fußballturnier für 
Firmen- und Freizeitmannschaften.
Gegen 11.00 Uhr zeigen die Haudegen der Abteilung 
Taekwondo/Selbstverteidigung ihr Können, ehe an-
schließend alle zu einer gemeinsamen Schnuppereinheit
im Gesundheitssport aufgerufen sind.
Nach dem Fußballturnier starten wir um 16.00 Uhr in ein 
Boccia-Turnier, an dem alle mitmachen können. Zwei 
Personen bilden eine Mannschaft. Alter und Geschlecht 
sind völlig egal. Der Spaß steht im Mittelpunkt. 
Anmelden können sich noch alle Interessierten unter 
www.svdornstedt.de.

Ebenso haben einige Fans die Läufer lautstark unter-
stützt und auch beim einsetzenden Regen alles gegeben.

Foto: Gemeinde Teutschenthal

ORTSCHAFT ANGERSDORF

Neuer Spielplatz in Angersdorf am Schänkberg

Mit der Erweiterung des Angersdorfer Wohngebietes 
am Schänkberg ist in den letzten Wochen der im Bebau-
ungsplan vorgesehene Spielplatz vom Investor, der Bau-
grund Halle GmbH (Siewert Gruppe) errichtet worden. 

In verschiedenen Gesprächen zwischen dem Bau- und 
Ordnungsamt der Gemeinde sowie dem Investor hat 
man sich zum Wohl und zur Vorfreude nicht nur der 
Angersdorfer Kinder auf die Gestaltung der komplett 
neu errichteten Anlage verständigt. 

Bei der Errichtung der Zuwegungen und der Auswahl 
der Spielmöglichkeiten wurde der Gedanke der Inklu-
sion vorrangig umgesetzt. So ist es möglich, dass auch 
Kinder mit kognitiven und emotionalen Entwicklungsbe-
einträchtigungen die Anlage vollständig nutzen können. 

Darüber hinaus sind die Materialien der Spielgeräte aus 
recycelten Reststoff en und verleihen dem Spielplatz 
neben einem positiven Wiederverwertungsgedanken 
eine niedrige CO2-Bilanz.

„Ich freue mich außerordentlich, dass wir die Attrakti-
vität des Angersdorfer Neubaugebiets am Schänkberg 
durch die neue Anlage deutlich aufwerten konnten. 

In den kommenden Wochen werden noch die Grün-
fl ächen der Anlage Gestalt annehmen, was angesichts 
der herrschenden Trockenheit eine Herausforderung 
werden dürfte. 

Dennoch, dass wir das Gelände gleichzeitig barrierearm 
und ressourcenschonend erstellt haben, ist ein Schritt 
in die richtige Richtung.“ , so Bürgermeister Eigendorf. 
„Ich danke der Baugrund Halle GmbH, welche unsere 
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Der Samstag klingt am Abend mit Musik in gemütlicher 
Atmosphäre aus.
Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Kinder.
Auch diesmal startet der Tag um 10.00 Uhr. Alle Be-
sucher dürfen sich auf ein G-Jugend-Turnier freuen. 
Außerdem hat jeder, egal ob groß oder klein, die Mög-
lichkeit, das DFB-Fußballabzeichen abzulegen. Hier 
freuen wir uns bereits auf tolle Resultate.
Natürlich steht auch an diesem Tag wie auch an den 
beiden davor eine große Hüpfburg zur Verfügung. 
Natürlich ist der Eintritt zu unserem sportlichen Fest 
frei und es warten weitere Überraschungen wie bei-
spielsweise das Bierglasschieben auf die Gäste.

Vorverkauf für Duell gegen den 1.FC Union Berlin 
in vollem Gang:
Bereits in der vergangenen Ausgabe haben wir auf einen 
Fußballleckerbissen hingewiesen, welcher am 5. August 
2023 auf dem Sportplatz in Dornstedt stattfindet. 
Um 14.30 Uhr erfolgt der Anpfiff zum freundschaftlichen 
Vergleich zwischen der SG Steuden/Dornstedt Alte 
Herren und der Traditionself des 1.FC Union Berlin.

Karten zum günstigen Vorverkaufspreis gibt es im Sport-
lerheim Dornstedt, im Hühnerhof Steuden, online unter 
www.svdornstedt.de und ab sofort auch bei Heinemann 
Elektroinstallation.

Wir suchen dich!

Hast Du Bock auf Fußball?
Hast Du Lust auf einen Neuanfang?
Suchst Du eine neue Herausforderung?

Ja? Dann lern uns kennen!
Werde ein Teil unserer Mannschaft.

Dich erwarten:
- motivierte Trainer
- tolle Mitspieler und demnächst neue Freunde
- Spaß und Freude in und um unseren Verein

Was wir erwarten?
- Zuverlässigkeit!
- Freude am Fußball
- keine lahmen Ausreden

Worauf wartest Du noch? Schreib uns per Email unter 
kontakt@svdornstedt.de an. Alternativ kannst Du uns 

natürlich auch per WhatsApp oder Anruf erreichen:
Herren ab 17 Jahre:
Thomas Wetzestein unter 0177 2309814

Kinder (insbesondere Jahrgänge 2015 und jünger):
Thilo Petrasek unter 0173 3762808

ORTSCHAFT HOLLEBEN

Aktionstag im Rahmen des Fit4Future Projekts
in der Grundschule Holleben

Am 02.06.2023 organisierte unsere Grundschule einen 
aufregenden Gesundheitstag, der den Schülerinnen 
und Schülern wichtige Aspekte eines gesunden Le-
bensstils näherbringen sollte. Das Ziel dieses Tages 
war es, das Bewusstsein für gesunde Ernährung, regel-
mäßige Bewegung und Entspannung zu schärfen und 
den Schülerinnen und Schülern praktische Tipps und 
Werkzeuge für ein gesundes und ausgewogenes Leben 
zu vermitteln.

Der Tag begann mit einem gesunden Schulfrühstück im 
Klassenverband. Die Lehrkräfte betonten die Bedeutung 
eines gesunden Lebensstils und erklärten den Ablauf 
des Gesundheitstags.

Ein Schwerpunkt lag auf der gesunden Ernährung, und 
die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, 
an verschiedenen Stationen teilzunehmen. In einer Er-
nährungsstation wurden sie angeleitet, gesunde Snacks 
und Mahlzeiten zuzubereiten. Sie erfuhren mehr über 
die Bedeutung von Obst, Gemüse und Vollkornproduk-
ten und lernten, wie man leckere und nährstoffreiche 
Speisen zubereitet. Es war ermutigend zu sehen, wie die 
Kinder mit Begeisterung und Neugier experimentierten.
Bewegung und körperliche Aktivität waren ebenfalls ein 
wichtiger Bestandteil des Gesundheitstags. 

Die Schülerinnen und Schüler wurden zu verschiedenen 
sportlichen Aktivitäten und Spielen eingeladen, bei de-
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Das Sportfest begann mit einer spritzigen gemeinsamen 
Erwärmung, bei der die Schülerinnen und Schüler von 
ihren Lehrkräften und begeisterten Eltern angefeuert 
wurden. Der Sportplatz war von freiwilligen Helfern des 
SV Halle vorbereitet, während die Kinder voller Eifer sich 
auf den Wettkampf freuten und sich auf die bevorste-
henden Herausforderungen vorbereiteten.

Der Mehrkampf umfasste vier Disziplinen: den Sprint 
(30m und50m), Weitsprung, Schlagballweitwurfwurf 
und den 800m Lauf. Den Höhepunkt bildete am Ende 
der Staffellauf. Jeder Schüler hatte die Möglichkeit, seine 
individuellen Fähigkeiten und Talente in den verschie-
denen Bereichen zu zeigen. Die Kinder sprinteten mit 
unglaublicher Geschwindigkeit und Ausdauer. Ihre Leis-
tungen wurden von begeisterten Eltern und Mitschülern 
lautstark angefeuert.

Beim Weitsprung beeindruckten die Schülerinnen und 
Schüler mit ihrer Sprungkraft und technischen Finesse. 
Man konnte förmlich die Anspannung in der Luft spüren, 
als die Kinder mit voller Konzentration in die Sandgru-
be sprangen und um jeden Zentimeter kämpften. Die 
Gesichter der Athletinnen und Athleten strahlten vor 
Freude, wenn sie ihre persönlichen Bestleistungen 
erreichten.

Der Schlagballweitwurf erforderte Geschicklichkeit 
und Präzision. Die Schülerinnen und Schüler hatten die 
Aufgabe, einen Ball so weit wie möglich zu werfen. Es 
war beeindruckend zu beobachten, wie sie mit viel Kraft 
und Genauigkeit ihre Würfe ausführten. Sie nahmen die 
Hinweise der Helfer dankbar an, damit die Bälle noch 
weiter über das Feld flogen.

Ein weiterer Höhepunkt war der 800m Lauf, bei dem die 
Schülerinnen und Schüler ihre Ausdauer unter Beweis 
stellen mussten. Jeder einzelne Schüler kämpfte um jede 
Sekunde und bewies einen starken Willen, die Strecke 
zu schaffen.

Das Sportfest wurde von einem Team engagierter Helfer 
und Helferinnen organisiert, die für einen reibungslo-
sen Ablauf sorgten und die Leistungen der Kinder fair 
bewerteten. Im Anschluss wurden in der Schule die 
Siegerinnen und Sieger in den einzelnen Disziplinen 
geehrt und erhielten stolz ihre verdienten Urkunden.
Das Grundschulsportfest in der Leichtathletik war nicht 
nur ein Wettkampf, sondern auch ein Ereignis, das die 
Gemeinschaft und den Teamgeist stärkte.

nen sie ihre Fitness und Koordination verbessern konn-
ten. Es gab einen Pfad durch die Wildnis mit verschiede-
nen Stationen, an denen die Kinder ihre Geschicklichkeit, 
Ausdauer und Kraft unter Beweis stellen konnten. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Gesundheitstags 
war die Entspannung und der Umgang mit Stress. Die 
Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, an 
Achtsamkeits- und Entspannungsübungen teilzuneh-
men, bei denen sie lernten, ihre Gedanken und Gefühle 
zu beobachten und Techniken zur Stressbewältigung 
anzuwenden. Es war schön zu sehen, wie die Kinder 
zur Ruhe kamen und sich auf ihre Atmung und ihren 
Körper konzentrierten.
Ein weiterer Schwerpunkt war der Umgang mit digitalen 
Medien. Die Kinder reflektieren ihren eigenen Medi-
enkonsum und setzten sich mit Gefahren im Internet 
auseinander. 

Die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten 
Klasse konnten sich auf zwei Projektthemen bewerben. 
Auf Grund der tollgestalteten oder sehr gut geschrie-
benen Bewerbungen konnten alle Kinder an ihren 
Wunschthemen arbeiten. Sie konnten zwischen fol-
genden Themen wählen: Spitzenköche fangen klein an, 
Gehirnjogging – Escape Room, Fifapoints und Lootboxen 
sowie Einer für alle – Alle für einen – findet gemeinsam 
den Weg aus der Wildnis. 

Der Gesundheitstag war ein großer Erfolg und brachte 
den Schülerinnen und Schülern wichtige Erkenntnisse 
über einen gesunden Lebensstil. Alle freuen sich auf 
den nächsten Fit4Future Aktionstag und sind von den 
Materialien des Projekts Fit4Future sehr begeistert. 

Grundschulsportfest der Grundschule Holleben

Begeisterung und sportliche Höchstleistungen 
beim Grundschulsportfest der Grundschule

Holleben in der Leichtathletik

Am 05.06.2023 fand auf dem Sportplatz in Halle Neu-
stadt ein spannendes Sportfest statt, das ganz im Zei-
chen der Leichtathletik stand. Schülerinnen und Schüler 
aus verschiedenen Klassenstufen nahmen voller Vor-
freude an diesem sportlichen Ereignis teil und zeigten 
beeindruckende Leistungen in den unterschiedlichen 
Disziplinen.
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Heimatverein Holleben

 

Heimatverein Holleben e.V. 

 

Am Samstag, 15. Juli 2023, lädt der Heimatverein zu einer 
Familienradtour zur Peißnitz (eine Strecke ca.10 km) ein. 

Treffpunkt: 10.00 Uhr an der Luthereiche  

vor dem Hort 

 

 
 

Unser Ziel:           kleine Pause??  Kaffee??   Eis ?? 

 

Parkeisenbahn /Peißnitzexpress ? 
 

 
Bei Rückkehr gegen 13.30 Uhr wartet am Kastanieneck 

auf die Teilnehmer Leckeres vom Grill 
    
 

 

 

 

Am Sonntag, 04. Juni, ab 10.30 Uhr gab es das nunmehr 
6. Picknick vor dem ehemaligen Blumenladen (Ernst-
Thälmann-Str. 102). 

Fast 50 Hollebener verbrachten bis 15.00 Uhr bei herrli-
chem Wetter unterhaltsame Stunden. Der Heimatverein 
bedankt sich bei allen Teilnehmern für ihre Spenden.

Am Samstag, 15. Juli, organisiert der Heimatverein eine 
gemütliche Familienradtour von der Schule Holleben 
bis zur Peißnitz. Los geht es um 10.00 Uhr mir mehreren 
Stopps über insgesamt etwa 20 Kilometer für Hin- und 
Rückfahrt. 

Höhepunkt soll am Zwischenziel eine Rundfahrt mit dem 
Peißnitz-Express sein.
Am 23. September 2023 organisiert der Heimatverein 
das

10. Dorff est als Straßenfest
in der Karl-Marx-Straße.

Zum Jubiläumsfest 2023 beginnen wir schon um 12.00 
Uhr. Wir treff en uns bei Erbsensuppe und erleben ab 
12.30 Uhr dann die „Original Kranzberger Musikanten“ 
bis etwa 14.30 Uhr.
Von der Tombola, dem Männerchor Holleben bis zum 
DJ „Oelgarte Disco Sound“ gibt es entsprechende Un-
terhaltung, die dann ab 19.00 Uhr abgelöst wird durch 
die Partyband „Tapetenwexxel“, wir werden bis gegen 
Mitternacht tanzen.

Gegen 22.00 Uhr wird die Tanzmusik unterbrochen 
durch ein „Jubiläumsfeuerwerk“.
Wie immer ist für die entsprechende Versorgung ge-
sorgt. Nach der Erbsensuppe gibt es selbstverständlich 
am Nachmittag Kaff ee und Kuchen, später dann Brat-
wurst und Steaks zu den üblichen Zeiten.
Unsere vielen Kinder können sich freuen auf die Seilerei, 
die Hüpfburg, Karussell und weitere Überraschungen.

Der Heimatverein hoff t auf viele Helfer bei den Auf- und Ab-
bauarbeiten des Festplatzes am Abend des 22. September in 
der Karl-Marx-Straße und Unterstützung am 23. September.
Der Heimatverein hoff t aber auch auf Spenden der Firmen 
unseres Dorfes, die mit ihren Spenden zur Gestaltung und 
Durchführung des Jubiläumsfestes beitragen können.

Freuen wir uns auf die Veranstaltungen,
bitte unterstützen sie den Heimatverein Holleben!

ORTSCHAFT LANGENBOGEN

     
Langenbogener Sportverein e.V.

Hast du Lust auf Handball?

Hast du Lust auf einen Neuanfang?
Dann bist du bei uns richtig !!!

Lerne uns kennen!!! Werde Teil unserer Mannschaft.
Uns stehen Sporthallen in Teutschenthal und Wansleben 
zur Verfügung.
Im Sommer trainieren wir auf dem Sportplatz in Lan-
genbogen.
Dich erwarten: - motivierte Trainer
 -Spaß und Freude in unserem Verein.

Schreib uns eine E-Mail unter:
gerald.grajetzky@online.de
Oder telefonisch unter 01 52 - 53 76 76 34
Erwachsene ab 17 Jahre
Kinder ab Jahrgang 2015 und älter

Mit sportlichen Grüßen 
Gerald Grajetzky
Vorstandsvorsitzender

ORTSCHAFT TEUTSCHENTHAL

Kindertagesstätte „Kleine Riesen“

Am 07. Juni 2023 erhielten die Kinder der Kita „Kleine 
Riesen“ eine Spielzeugspende.
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Herr Schneider fuhr mit einem großen Transporter vor 
und lud einen Traktor für die Kita ab. 

Foto: Kita Kleine Riesen
Die Kinder freuen sich sehr über das neue Fahrzeug.
Vielen Dank an die Firma LVD Bernhardt Krone GmbH 

Teutschenthal für die gelungene Überraschung.

  
SV 1885 Teutschenthal

Abteilung WLT

Landesmeisterschaften Block-Mehrkampf
Bei den Landesmeisterschaften im Block-Mehrkampf 
am 03./04.06.2023 in Halle kämpften vier Sportlerinnen 
und Sportler vom Wurf- und Laufteam Teutschenthal 
um die Mehrkampfpunkte im Block Wurf, Sprint/Sprung 
und Block Lauf.

Felix Seluga wurde Landesmeister im Block Wurf der 
Altersklasse M15. Er erreichte 2.460 Punkte (Bestleis-
tung). Gerne hätte er noch die fehlenden 40 Punkte bis 
zur 2.500 Punktzahl erreicht, zumal er im 100m-Lauf, 
über 80m Hürden und auch im Kugelstoßen eine neue 
persönliche Bestleistung erzielte. Für Luciane von Rhein 
war es der erste Start in einem Block-Mehrkampf und 
sie musste erstmals die 80m Hürden laufen und am 
Speerwerfen teilnehmen. Sie erreichte 2.358 Punkte 
im Block Sprint/Sprung der Altersklasse W14 und be-
legte bei diesen Landesmeisterschaften den 5. Platz. 
Über 100m stellte sie mit 13,03s eine neue persönliche 
Bestleistung auf. 

Harki und Leni Lakomy traten im Block Lauf an. Beide 
wuchsen über sich hinaus und verbesserten nicht nur 
persönliche Bestleistungen, sondern auch bestehen-
de Vereinsrekorde. Harki wurde mit 2.521 Punkten 
(Vereinsrekord und Kreisrekord) Landesmeister in der 
Altersklasse M13. Über 60m Hürden verbesserte er den 
Vereinsrekord auf 9,49s, im Weitsprung auf 5,22m und 
über 800m auf 2:20,76min. 

Im Ballwurf erreichte er eine neue persönliche Bestwei-
te von 48,00m. Seine Schwester Leni wurde mit 2.359 
Punkten (Vereinsrekord und Kreisrekord) Vizelandes-

meisterin in der Altersklasse W12. Weitere Vereinsre-
korde stellte sie über 60m Hürden mit einer Zeit von 
10,51s und im Weitsprung mit 4,83m auf. 

Im Ballwurf verbesserte sie sich auf 26,50m und in 
einem starken 800m-Rennen lief sie eine Bestzeit von 
2:37,96min.

Wir wünschen allen vier einen erfolgreichen Start bei 
den Landesmeisterschaften in den Einzeldisziplinen am 
17./18.06.2023 in Stendal!

L. Winterstein

Theaterverein
Teutschenthal

Maerkerstraße 30
06179 Teutschenthal

Veranstaltungsvorschau  Juli 2023

Sonntag, 02.07.2023 um 16.00 Uhr - „Ein Sommer 
auf der Bühne“ - Sommerfest 

Regie: Nuri Feldmann und Jakob Mücksch		
	   
Neuigkeiten auch unter: www.dorftheater-teutschenthal.de
Programmänderungen vorbehalten
Vorbestellungen bitte unter 034601/21133

Liebe Theaterfreunde,
unser Sommerfest zum Abschluss der diesjährigen The-
atersaison wollen wir dieses Jahr gemeinsam mit Ihnen 
am Sonntag, den 02.07.2023 um 16.00 Uhr gestalten 
und nicht – wie ursprünglich geplant - am 01.07.2023 
mit dem „Winter unterm Tisch“, sondern mit einem 
neuen Programm unseres Ensembles unter dem Titel 
„Ein Sommer auf der Bühne“.

Lassen Sie sich überraschen mit einer Aufführung 
unseres Ensembles, gespickt mit viel Musik, Tanz und 
vielleicht auch ein wenig Erotik, denn letztlich beginnt 
und endet Erotik im Kopf.

Feiern Sie also mit uns gemeinsam den diesjährigen Sai-
sonausklang nicht nur am Grillstand, sondern nutzen Sie 
die Zeit auch, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen.

Ab Herbst sind wir dann wieder für Sie da.
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen.

Informieren Sie sich über unsere Arbeit im Würde/
Salza-Spiegel, vergessen Sie uns nicht und bleiben Sie 
vor allem gesund.
In diesem Sinne wünscht Ihnen das Ensemble des The-
atervereins eine erholsame Urlaubszeit.

Dr. Günter Scholz
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Bücherei Teutschenthal

Auch in diesem Jahr findet wieder der „Lesesommer XXL“ 
für alle Schüler (1. bis 12. Klasse) statt! In eurer Bücherei 
warten viele neue, fantastische Bücher auf euch. 
Lest einfach 2 Bücher über die Sommerferien und malt eine 
Lieblingsfigur aus dem Buch oder beschreibt, warum euch 
die Geschichte gefallen oder nicht gefallen hat.
…und verdient euch so eine gute Note!

Veranstaltungen & Termine

• 30.08.2023 um 15:30 Uhr - Literaturcafé: Lesung und 
Gespräch mit Dr. Franz Kadell - „Der andere Luther - ein 
schwerkranker Mann“
Denkmäler zeigen Martin Luther als Kraftnatur, stand-
fest wie eine deutsche Eiche. Diesen Luther hat es nie 
gegeben. Der Held der Reformation war in Wahrheit 
ein zeitlebens schwerkranker Mann, durchlitt große 
Schmerzen, war dem Tode mehrmals nahe. Und mit 
seinen Leiden wurde er selbst immer unleidlicher.
Dr. Franz Kadell, geboren 1951 an der holländischen 
Grenze, lebte zeitweilig in Washington, war Chefredak-
teur von Tageszeitungen, verfasste mehrere Bücher, 
unterrichtete an Universitäten, arbeitete als Regierungs-
sprecher von Sachsen-Anhalt und gründete schließlich 
die Band „Saxlust“.
Was hält ihn seit 30 Jahren in Teutschenthal? 
Wie verarbeitet er die unterschiedlichsten Themen? Wo-
her kommt die Passion für die Musik? Alles darf gefragt 
und erörtert werden.
Kaffee und Kuchen gibt es ab 15:00 Uhr und um 15:30 
Uhr beginnt der Vortrag. 
Wir bitten um telefonische Anmeldung (034601/22251).

Terminankündigungen:

• 16.08.2023 ab 11:00 Uhr – Bücherfrühstück für alle 
„Lesesommer XXL“-Teilnehmer. Wir bitten um telefoni-
sche Anmeldung (034601/22251).
• 23.08.2023 um 19:30 Uhr – Ausstellungseröffnung: 
Malerei und Grafik von Dr. Wolfgang Lässig.
• 27.09.2023 um 15:30 Uhr – Literaturcafé mit dem 
Autor Heinz Schmerschneider: „Flucht über Wasser“ 
(erzählerische Autobiografie). Kaffee und Kuchen gibt 
es ab 15:00 Uhr. 
Wir bitten um telefonische Anmeldung (034601/22251).
• 20.10.2023 um 19:30 Uhr – Autorenlesung mit Chris-
toph Werner: „Das Haus fernab des Meeres“. Kartenver-
kauf & Vorbestellungen in der Bücherei (034601/22251).
• 25.10.2023 um 15:30 Uhr – Literaturcafé mit dem 
Autor Gregor Höppner: „Le nom perdu / Der verlorene 
Name“. Der Autor stieß im Tagebuch seiner Mutter 
auf die Geschichte der großen, geheimen Liebe einer 
selbstbewussten, jungen Frau während des Zweiten 
Weltkriegs.
Kaffee und Kuchen gibt es ab 15:00 Uhr. 
Wir bitten um telefonische Anmeldung (034601/22251).
• 04.11.2023 – „24. Lange Nacht der Poesie“ 
im Kultur- u. Gemeindezentrum Teutschenthal - 

Kleinkunst vom Feinsten von & mit Manfred Hausin und 
seiner Compagnie Poesie.
• 17.11.2023 um 19:30 Uhr – „Schottland - Europas 
wilder Nordwesten“ – Eine Foto- und Filmreportage 
von Olaf Schubert. Kartenverkauf & Vorbestellungen 
in der Bücherei (034601/22251).
• 09.12.2023 – Große Seniorenweihnachtsfeier
im Kultur- u. Gemeindezentrum Teutschenthal

Evangelische Kirche im Kirchspiel Teutschenthal
und Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG)

Wir laden herzlich zu unseren Gottesdiensten und Ver-
anstaltungen ein:
LKG: Friedrich-Henze-Str. 85;
Gemeindesaal Kirche: Karl-John-Str. 52
Juli: Jesus Christus spricht: Liebt eure Feinde und betet für 
die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im 
Himmel werdet. 		  Matthäus 5, 44 - 45

08.07.2023 Silberne Hochzeit
13.30 Uhr 	 Gottesdienst Kirche Oberthal

16.07.2023
14.00 Uhr 	 Gottesdienst Eisdorfer Kirche

Frauen- und Gesprächskreise
28.06.2023 	 14.00 Uhr 	 Steuden
04.07.2023 	 14:00 Uhr 	 Eisdorf
Christenlehre
Bennstedt 	 Montag 	 15.00 Uhr
T.-Tael 		  Mittwoch 	 14.30 Uhr
Steuden 	 Donnerstag 	 16.00 Uhr
Veranstaltungen in LKG
1. Mittwoch 	 19.00 Uhr 	 Gebetskreis
Jd. Mittwoch 	 19.00 Uhr 	 Bibelgesprächskreis
Jd. Dienstag 	 14.00 Uhr 	 Bastelnachmittag
Jd. Dienstag 	 18.30 Uhr 	 Bläserprobe
Jd. Freitag 	 17.30 Uhr 	 Jugendabend

Veranstaltungen
15.07.2023 	 17:00 Uhr 	 Sommer-Orgelkonzert
Mit Thomas Ennenbach (Lutherst. Eisleben)
Kirche Langenbogen

Herzliche Einladung in unser Café in der LKG
am 06.07.; 20.07.; 03.08.2023 je 16.00 Uhr
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EC Kinder- und Jugendarbeit Teutschenthal

Hurra die Sommerferien sind da!

06.07. 2023
Guten Morgen an alle Frühaufsteher. 
Wir öff nen ab 7.30 Uhr.
START IN DIE FERIEN
Kosten: 1,50€
07.07. 2023
Guten Morgen an alle Frühaufsteher. 
Wir öff nen ab 7.30 Uhr.

EIN TIERISCHER AUSFLUG…AFFENWALD
Beginn/Start: 8.00 UHR
Kosten: 15,00€
Bitte unbedingt vorher anmelden!!!

10.07. – 14.7.2023
Guten Morgen an alle Frühaufsteher. Wir öff nen ab 
7.30 Uhr

ALLERLEI KREATIVES IN DIESER WOCHE
Beginn: 9.00 – 16.00 Uhr
Kosten pro Tag: 4,00€
17.07. – 21.07.2023
Guten Morgen an alle Frühaufsteher. Wir öff nen ab 
7.30 Uhr.
KINDERKOCHWOCHE
Beginn: 9.00 – 16.00 Uhr
Kosten pro Tag: 4,00€

24.07. 2023
Guten Morgen an alle Frühaufsteher. Wir öff nen ab 
7.30 Uhr.
BADESPASS IN BAD LAUCHSTÄDT
Beginn: 9.00 – 16.00 Uhr
Kosten: 6,00€
Badeerlaubnis nicht vergessen.
Bitte unbedingt vorher anmelden!!!

25.07. – 28.07. 2023
Guten Morgen an alle Frühaufsteher. Wir öff nen ab 
7.30 Uhr.
IN DER NATUR UNTERWEGS
Beginn: 9.00 – 16.00 Uhr
Kosten: pro Tag 2,00€
31.07. – 04.08. 2023
Guten Morgen an alle Frühaufsteher. Wir öff nen ab 
7.30 Uhr.
LECKERE KUCHENBACKWOCHE
Beginn: 9.00 – 16.00 Uhr
Kosten: pro Tag 4,00€

07.08. – 09.08. 2023
Guten Morgen an alle Frühaufsteher. Wir öff nen ab 
7.30 Uhr.
SPORTLICHE TAGE
Beginn: 9.00 – 16.00 Uhr
Kosten pro Tag: 3,00€

14.08. – 16.08. 2023
Guten Morgen an alle Frühaufsteher. Wir öff nen ab 
7.30 Uhr.

GECHILLT & LECKERER BRUNCH ZUM FERIENENDE 
(BRUNCH AM 15.8. 23)
Beginn: 9.00 – 16.00 Uhr
Kosten pro Tag: 3,00€
FÜR UNSERE PLANUNG WÄRE EINE VOHERIGE AN-
MELDUNG GUT!!!
Situationsbedingt kann es zu Angebots- und Preisän-
derungen kommen.
Jeden Tag wird ein kleiner Imbiss (Mittagessen) gereicht.
Vielen Dank für Euer Verständnis.

Kontakt/Treff punkt
EC Kinder- und Jugendarbeit
Friedrich-Henze-Straße 85
06179 Teutschenthal 034601/22689

Ansprechpartner :A. Herzog
ec-teutschenthal@gmx.de

ORTSCHAFT ZSCHERBEN

TSV Schwarz -Weiß Zscherben e.V. 

Jahreshauptversammlung 2023

Entsprechend der Satzung §§ 13 - 15 der TSV Schwarz-
Weiß Zscherben lädt der Vorstand zur turnusmäßigen 
Jahreshauptversammlung 2023 ein.

Wann:  23.08.2023, 19.00 Uhr

Wo:  Sportlerheim Zscherben

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
3.  Bestellung des Protokollführers
4.  Feststellung der Beschlussfähigkeit gem. § 22
  der Satzung
5.  Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden für
  die zurückliegenden Jahre
6.  Bestellung eines Wahlausschusses
7.  Entlastung des alten Vorstandes
8.  off ene Wahl des neuen Vereinsvorstandes
9.  Schlusswort des neuen 1. Vorsitzenden

Anträge zur Tagesordnung können schriftlich bis zum 
01.08.2023 beim Vorstand, eingereicht werden.
Eingeladen sind alle Vereinsmitglieder ab dem 16. Le-
bensjahr. Wahlberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, 
welche zum Versammlungstermin 18 Jahre alt sind. 
Jeder Wahlberechtigte hat 1 Stimme. 
Eine Übertragung der Stimme ist unzulässig.
Wir hoff en auf eine rege Teilnahme unserer Mitglieder.

Zscherben, den 26.05.2023



WÜRDE/SALZA SPIEGEL   11/23 vom  28.06.2023	 Amtliche Mitteilungen16
Kontakte Gemeindeverwaltung:
Zentrale Telefonnummer		 (034601)365	
Kasse			   36 - 611		
Steuern			   36 - 613	
Liegenschaften 			   36 - 621
Meldebehörde			   36 - 647 oder	36 - 633 
Standesamt			   36 - 648
Friedhofsverwaltung		  36 - 628
Fundbüro			   36 - 628
Kindereinrichtungen, Schulen	 36 - 651 oder	36 - 661
Gewerbeamt			   36 - 643
Ordnungswesen			  36 - 646 
Brand- und Katastrophenschutz	 36 - 644
Wohnungswesen		  36 - 632
Hochbau			   36 - 635
Tiefbau			   36 - 620
Bauleitplanung			   36 - 619
kontakt@gemeinde-teutschenthal.de
Bankverbindungen Gemeinde Teutschenthal
Saalesparkasse:	 IBAN:	DE04 80053762 0378001403
	 BIC: 	NOLADE21HAL

Ansprechpartner in den Ortschaften/ Sprechzei-
ten / Telefon
Ortschaft Angersdorf 
Ortsbürgermeister: 	 Manfred Wagenschein
Ortschaftsbüro:	 Lauchstädter Straße 47
	 06179 Teutschenthal/OT Angersdorf
Mail: ortsbuergermeister-angersdorf@mein-teutschenthal.de
Sprechzeit:	 jeden letzten Dienstag im Monat 
	 18:00 - 20:00 Uhr
Telefon:	 0345 - 6 13 20 80

Ortschaft Dornstedt	
Ortsbürgermeister:	 Jens Heinemann
Ortschaftsbüro:	 An der Schule 2
	 06179 Teutschenthal/OT Dornstedt
Mail: ortsbuergermeister-dornstedt@mein-teutschenthal.de
Sprechzeit:	 jeden 2. Donnerstag im Monat von
	 16:00 - 18:00 Uhr
Telefon:	 03 46 36 - 6 03 41
	 Termine außerhalb der Sprechzeit 
	 sind nach Vereinbarung möglich. 
Telefon:	 0172-34 381 39

Ortschaft Holleben	
Ortsbürgermeister: 	 Andreas Kochalski
Ortschaftsbüro:	 Ernst-Thälmann-Straße 57
	 06179 Teutschenthal/OT Holleben
Mail: ortsbuergermeister-holleben@mein-teutschenthal.de
Sprechzeit:	 jeden ersten Mittwoch im Monat
	 17:00 - 19:00 Uhr
Telefon:	 03 45 - 6 13 02 38

Ortschaft Langenbogen	
Ortsbürgermeister: 	 Siegfried John
Ortschaftsbüro:	 Paul-Schmidt-Straße 11
	 06179 Teutschenthal/
	 OT Langenbogen
Mail: ortsbuergermeister-langenbogen@mein-teutschenthal.de
Sprechzeit:      	 Donnerstag(14tägig)nur in geraden
	 Wochen, 15:00 - 18:00 Uhr
Telefon:	 03 46 01 - 2 24 64

Ortschaft Teutschenthal	
Ortsbürgermeisterin: 	 Annegret Helbig
Ortschaftsbüro:	 Am Busch 19 
	 06179 Teutschenthal
Mail: ortsbuergermeister-teutschenthal@mein-teutschenthal.de
Sprechzeit 	 dienstags ab 15:00 Uhr mit Termin-
	 vereinbarung
Telefon:	 034601 - 36636

Ortschaft Steuden	
Ortsbürgermeister: 	 Frank Witte
	 Neue Straße 16
	 06179 Teutschenthal/OT Steuden
Mail: ortsbuergermeister-steuden@mein-teutschenthal.de
Sprechzeit:	 dienstags (14tägig) 
	 14:00 - 18:00 Uhr
Telefon:	 03 46 36 -6 02 21
Mail: 	 ortschaft-steuden@web.de

Ortschaft Zscherben 	
Ortsbürgermeister:  	 Christoph Michalski
Sprechzeit:	 jeden letzten Freitag im Monat
	 16:00- 18:00 Uhr
	 Schulweg 5 (EG links)
	 06179 Teutschenthal/ OT Zscherben
Mail: ortsbuergermeister-zscherben@mein-teutschenthal.de
Mobil:	 0176-70 723 809
Email:/Mail:	 michalski-christoph@gmx.de

Schiedsstelle der Gemeinde Teutschenthal
Ernst-Thälmann-Straße 57, 06179 Teutschenthal/
OT Holleben
Sitzungen: jeden ersten Mittwoch im Monat 16:00 - 18:00
Email: schiedsstelle.teutschenthal@t-online.de 
Telefon: 0345/613 87 36 (zu den Sprechzeiten)

Polizeirevier Saalekreis
Hallesche Straße 96/98, 06217 Merseburg
Telefon: 03461 - 446 - 0	       Fax: 03461 - 446 - 210

Regionalbereichsbeamte (RBB) Teutschenthal
Am Stadion 2, 06179 Teutschenthal
So erreichen Sie die Beamten:
Telefon: 		 034601 - 39 70 915 - RBB Herr Hafner
		 034601 - 39 70 919 - Herr Krebs
Fax: 	 034601 - 39 70 910
Email: 	 rbb-teutschenthal@polizei.sachsen-anhalt.de

Telefonische Anmeldung unter folgenden Rufnummern 
möglich:
PHM René Hafner			   0160 - 2 61 98 81
POK Daniel Krebs			   0160 - 2 61 97 63

Abwasserentsorgung
Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis (WAZV 
Saalkreis) ab 01.10.2021
Anschrift:	 Sennewitzer Straße 7
		  06193 Petersberg/OT Gutenberg
Telefon: 03 46 06/360-0	 Fax: 	03 46 06/360-299
e-Mail: info@wazv-saalkreis.de
Internet: www.wazv-saalkreis.de
Telefonische Erreichbarkeit:
montags bis donnerstags 		 10.00-12.00 / 13.00-15.00 Uhr
freitags	  		  10.00-12.00 Uhr
Persönliche Vorsprachen sind nur nach vorheriger tele-
fonischer Terminabsprache möglich!

Bereitschaftsdienst für den Notfall
Störungsmeldung Abwasser:	 01511/412 27 95
Störungsmeldung Trinkwasser:  	 0800/66 47 00 3

Bereitschaftsdienste für den Notfall
Feuerwehr / Rettungsdienst		 112	 (kostenfrei)
Polizei		  110	 (kostenfrei)
Rettungsleitstelle		  0345 	 - 8 07 01 00
Feuerwehrleitstelle		  0345 	 - 2 21 50 00
Wochenendbereitschaft
(Ärzte, Zahnärzte usw.)		  0345 	 - 68 10 00
Mitnetz GAS (kostenfrei)		  0800 2 200922 envia 
Mitteldeutsche Energie AG (kostenfrei)	 0800 2 305070 MIDE-
WA Eisleben (nur für Dornstedt)	 03475 	 - 6 76 90
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Verschiedenes

Harzquerung von Süd nach Nord
in 3 Tagen

von Gerhard Sprung

Diese Tour habe ich selbst zusammengestellt und bin 
sie 2 x gewandert. Ich hoff e, ich kann mit diesem Artikel 
wanderfreudige Salzataler anregen, diese genussvolle 
Dreitagestour im Wanderjahr 2023 einzuplanen und zu 
gehen. Ich bürge für schöne Wandererlebnisse.

Wandern, ach Wandern weit in die Fern´,
wandern, ach wandern tu ich so gern,

rastlos durcheilen Täler und Höhn,
Welt, ach so weit, wie bist du so schön.

Beim Gehen bringen wir Körper und Geist zusammen. 
Nur wenn diese wirklich vereint sind, sind wir im Hier 
und Jetzt. Wir fühlen uns frei und können uns unter-
wegs Ärger, Ängste und manche Sorgen einfach „ab-
laufen“. Das ist auch die Anziehungskraft der vielen 
Pilgerwege. Die Natur zeigt und stetig neue Bilder, sie 
lenkt uns wunderbar ab. Wir werden ruhiger, zufriede-
ner, wir wandern dem Alltag davon. Freude, Mut und 
Selbstvertrauen wachsen mit jedem Kilometer und uns 
wird wieder mehr bewusst, wir leben in einer wunder-
schönen Welt!

Die Harzquerung in nur 3 Tagen garantiert ein beson-
deres Wandererlebnis. Dafür brauchen wir keine lange 

Vorbereitung, keine besondere Ausrüstung und auch 
keinen schweren Rucksack.
Was wir brauchen, ist viel Wanderlust, gut eingelaufene 
Wanderschuhe und „passendes“ Wanderwetter.
• Unsere Tour führt uns auf einer Strecke von nur 68 
km von Bad Sachsa im Südharz nach Ilsenburg im 
Oberharz. 
Wir erreichen unterwegs 3 ganz berühmte Aussichts-
punkte:
1. den „Stöberhai“ mit 714 m (hoch über Bad Sachsa)
2. die „Achtermannshöhe“ mit 925 m (nahe bei
 Oderbrück)
3. den „Brockengipfel“ mit 1 142 m Höhe.

Das sind 3 attraktive Wanderziele, und für einen Harz-
kenner ist es eigentlich ein „Muss“, einmal auf diesen 3 
Aussichtspunkten gestanden zu haben!
Die Fernsichten sind beeindruckend, gehen ringsum 
weit in den Harz und belohnen alle Mühe für die Auf-
stiege.

Diese Tour ist an einem verlängerten Wochenende 
(Freitag bis Sonntag) zu machen. Man braucht nur 2 
Übernachtungen. Die Hinfahrt nach Bad Sachsa sowie 
die Rückfahrt von Ilsenburg ist von Halle aus problem-
los mit der Eisenbahn möglich. 
Den PKW können wir zu Hause lassen!
1. Etappe:
von Bad Sachsa nach St. Andreasberg = 25 km
2. Etappe:
von St. Andreasberg nach Torfhaus = 19 km
3. Etappe:
von Torfhaus (über den Brocken)
nach Ilsenburg = 24 km

• kurze Charakterisitk der 3 Etappen:
1. Etappe:
Der Bahnhof von Bad Sachsa liegt etwa 2,5 km außer-
halb vom Ort (zum Ort fährt auch ein Bus).
Wir wandern quer durch den ganzen Ort bis zum nörd-
lichen Rand und beginnen unsere Tour am Fuße des 
Pfaff enberges. Ab hier geht es stetig steigend, vorbei 
am Bocktalskopf und Jagdkopf hinauf zum sehr be-
kannten Aussichtspunkt „Stöberhai“ (714 m). Am 
Gipfel nun nach links abbiegen (vorh. 3 Wege) und auf 
dem Anschlussweg geht es weiter in westlicher Rich-
tung.
Am Kapellenfl eck vorbei, kommen wir auf den ausge-
schilderten „Kaiserweg“, der nach Braunlage führt.

Foto: W. Lässig,     Blick vom Kaiser-Otto-Weg ins Leinetal
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Wir queren bald die Bundesstraße B 27 und kommen 
nach ca. 1 km auf eine Wegekreuzung, jetzt abbiegen 
zur ausgeschilderten Gaststätte „Rinderstall“. Ab hier 
sind es nur noch ca. 2 km, aber stetig ansteigend, hin-
auf zu unserem 1. Etappenziel „St. Andreasberg“ in 
685 m Höhe. 

2. Etappe:
Wir verlassen St. Andreasberg, unser Weg führt vorbei 
an der Jordanshöhe zum nahen „Rehberger Graben-
haus“. Weiter geht es von hier aus auf einem interes-
santen Wanderweg immer am Rehberger Graben ent-
lang (Harzer Wasserkunst) bis zum Oderteich.
Wir überqueren die Harzhochstraße B 242 und folgen 
dem Anschlussweg bis nach Oderbrück. Von hier, gut 
ausgeschildert, machen wir einen kurzen Abstecher 
zum bekannten Aussichtspunkt „Achtermannshö-
he“ 925 m Höhe, auf einem Felsenplateau mit guter 
Fernsicht zum Brocken.
Zurück nach Oderbrück und dann weiter auf dem „Kai-
serweg“ bis zur Luisenklippe. Nun sind wir auf dem 
bekannten „Goetheweg“ angekommen und wandern 
nach links weiter bis zu unserem 2. Etappenziel „Torf-
haus“ 821 m Höhe.

3. Etappe:
Von Torfhaus wandern wir auf dem Weg vom Vortag zu-
rück, wieder bis zur Luisenklippe. Wir bleiben auf dem 
Goetheweg, der zum Brocken führt, bis er am Ende in 
die Brockenchaussee einmündet.

Nun sind es nur noch ca. 1,5 km und wir haben den 
Brockengipfel mit 1141 m Höhe erreicht.
Wir verlassen den Gipfel wieder und wandern auf der 
Brockenchaussee abwärts bis zum Ilsenburger Stein, 
dann weiter (gut ausgeschildert) immer bergab. Direkt 
neben uns fl ießt die „Ilse“, die übermütig den Berg he-
runterhüpft. 

Der Weg führt uns am Heine-Denkmal vorbei, bergab 
nach Ilsenburg. Es ist ein genussvoller Abschluss unse-
rer Wandertour. Unterwegs können wir viele Male auf 
Tafeln Auszüge aus der „Harzreise“ von Heinrich Heine 
lesen, z.B.:

„Ich bin die Prinzessin Ilse
und wohne im Ilsenstein.

Komm ich nach meinem Schlosse,
wir wollen seelig sein. (1824)

• Diese 3-Tage-Tour hat keinen bekannten Namen und 
wird in der Wanderliteratur auch nicht erwähnt. Aber 
sie bietet viele besondere Erlebnisse in kurzer Folge 
und wird dem Harzwanderer noch lange in schöner Er-
innerung bleiben.
Da die Tour namenlos ist, ist sie auch nicht zielfüh-
rend ausgeschildert. Um die Anschlusswege unterwegs 
schnell und sicher zu fi nden, sollte man die Wanderkar-
te „Der ganze Harz“, ISBN: 3-89641-513-1 (Maßstab 1 : 
50 000) immer zur Hand haben.
Eine alte Wanderweisheit sagt:
„Du warst nur wirklich dort, wo du zu Fuß gewesen bist!“. 
Das gilt nach wie vor und immer noch. Auch die längste 
Wanderung beginnt mit dem ersten Schritt!
Nur Mut und losgehen – es lohnt sich.

Fotos: Brockenwanderfreunde Langenbogen

HEIMAT-GESCHICHTE
Wussten Sie schon?

Köchstedter Weg 3 · 06179 Teutschenthal
OT Langenbogen, Tel. 034601-25519
Fax: 25520, Mail: schaeferdruck@web.de

www.schaefersdv.de
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... zu Fuß oder per Fahr-

rad. Mit 26 Wanderkar-

ten und Wissenswertem 

aus der Region.

Wander- und Reiseführer

Günter Bohmert

Lothar Waide
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Von Halle (Saale)

zum Brocken dass dort, wo die „Rappbode-Tal-
sperre“ weit ins Land erstreckt, einst 
nur das kleine Flüsschen Rappbode 
� oss? In Königshütte vereinigen sich 
die „Kalte Bode“ und die „Warme 
Bode“ zur Bode, die dann durch 
die Überleitungssperre Königshütte 
danach in weitem Bogen um die 
Rappbode-Talsperre herum durch 
die „Wendefurter Talsperre“ 
� ießt in Richtung Altenbrak, 

Treseburg, � ale. Die Überleitungssperre 
Königshütte ist über einen unterirdischen Stollen mit der 
Rappbode-Talsperre verbunden und versorgt diese also mit 
Bodewasser (welch Wunder der Technik). Am Ende der Stau-
mauer durchstößt ein 500 Meter langer Tunnel den Berg und 
führt zu einem angrenzenden großen Touristenparkplatz...

Dieses und  mehr einschließlich 26 detaillierter  Wan-
derkarten fi nden Sie im oben abgebildeten Buch von 
Günter Bohmert und Lothar Waide, 1. Aufl age 2006, 
VK: 9,50 ¤, per Internet, im Buchhandel u. beim Verlag.
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Ihr zuverlässiger Partner im Trauerfall
Tag & Nacht • auf Wunsch Hausbesuche möglich

Motorrad- und Feuerwehrbesta� ungen

Stad� orststraße 75 • 06120 Halle (Saale)
0345 - 68 89 45 24 • info@silencio-besta� ungen.de

GRABSTEINE ● TREPPEN ● FENSTERBÄNKE

STRECKER-NATURSTEIN

034771 73 91 68 Querfurt • Merseburger Str. 54
034632 2 33 44 Mücheln • Merseburger Str. 11
034601 2 24 74 Teutschenthal • Fr.-Henze-Str. 89a

AUTOHAUS BENNDORF
Meisterbetrieb  für  Kfz  und  Karosserie

  Karosserieinstandsetzung
  Reifenservice

  Fehlerdiagnose
  Reparaturen aller Fahrzeugtypen

  KFZ - Handel
  Abschleppdienst

Kirchweg 2 · 06179 Teutschenthal OT Langenbogen
� 034601 / 2 23 50 ·  034601 / 2 02 40

� autohausbenndorf@gmx.de
++ Reparatur aller Kfz-Typen + DEKRA Stützpunkt + Reifen- & Klimaservice 

+ Fahrzeugdiagnose für alle Kfz-Typen + Werkstattersatzwagen ++
Öffnungszeiten: Mo - Mi 7.00 - 16.00, Do 7.00 - 18.00, Fr 7.00 - 14.00 Uhr, Sa n. Vb.

Und alles zusammen, alle Stimmen, alle Ziele, 
alles Sehen, alle Leiden, alle Lust, alles Gute 

und Böse, alles zusammen, war die Welt. 
Alles zusammen war der Fluß des Geschehens,

 war die Musik des Lebens.
                                                                                   -Hermann Hesse- 

Traurig, aber auch mit vielen schönen 
Erinnerungen nehmen wir Abschied von 

Peter Schade
* 13.03.1958   † 04.06.2023

In tiefer Trauer:
Deine Kinder Stephanie und Jana mit Familien
Dein Bruder Frank mit Familie
Christine

Die Trauerfeier zur Urnenbeisetzung findet am 07.07.2023 
um 10.00 Uhr auf dem Friedhof in Teutschenthal-Mitte 
statt.

Freifeldstraße 2 · Teutschenthal
(über Str. des Friedens/Maerkerstr.)

(034601) 2 25 92 • info@blumen-bamme.de

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 8.00 – 18.00 Uhr
Sa: 8.00 – 13.00 Uhr
So: geschlossen

www.blumen-bamme.de

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 8.00 – 18.00 Uhr
Sa: 8.00 – 13.00 Uhr
So: 

Ihr Fachgeschäft für 
dekorative

 Fest- und Trauerfl oristik! Am Grund 09  Tel.: 034636 70 54 88
06179 Teutschenthal Fax: 034636 70 62 80
 E-Mail: info@apmw.de
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Ich hatt e am 3.6.2023 meinen absoluten Traumtag!

Meine 

Jugendweihe
wird mir immer als schöne Erinnerung bleiben.

Ich bin überwälti gt von den vielen Glückwünschen, Geschenken 
und tollen Überraschungen. Auf diesem Weg möchte ich mich 
recht herzlich bei euch allen bedanken. Auch bedanke ich mich 

für die wunderschöne Feier im „Mythos“ in Zscherben.
Ich habe die besten Eltern, Omas, Verwandten und Freunde,

die man sich nur wünschen kann!

             Vielen Dank !!!      Eure Eve Jule Ullrich
                                                                       Zscherben, im Juni 2023

Partner der AXA

SILVIA LINDAU-RUMPF
Generalvertretung der AXA Versicherung AG

Pappelweg 38 Merseburger Landstr. 33
06179 Teutschenthal/OT Asendorf 06246 Bad Lauchstädt
Telefon: 03 46 36/6 93 39 Telefon: 03 46 35/3 24 66
Telefax: 03 46 36/6 93 39 Telefax: 03 46 35/3 24 68
E-Mail: silvia.lindau-rumpf@axa.de • www.axa.de/silvia-Lindau-rumpf

AKTIONSZINS 
BEI PRIVATDARLEHEN 5,99% P.A.

Friseursalon
Jana Neef

– Meisterbetrieb –

Termine nach 
Vereinbarung

Eislebener Str. 3 · 06198 Salzatal OT Bennstedt
Telefon: (034601) 2 46 81 · www.friseursalon-jana-neef.de

Malermeister
Thomas Neef

Telefon: 034601 / 31 54 74  ·  Handy: 01577 / 5 37 40 14
Mail: Malermeister-Neef@t-online.de

Eislebener Straße 3a  ·  06198 Salzatal OT Bennstedt

Ausführung von Maler- und 
Fußbodenlegearbeiten sowie 

Fassadengestaltung

seit
1990Re c h t s a n w a l t

Dr. jur. Günter Scholz

§§
„Es genügt nicht, Recht zu haben,
  man muss es auch bekommen.”

Familien- und Strafrecht,
Verkehrsrecht,

Grundstücks-, Vertrags- u. Erbrecht,
Termine nach Vereinbarung

Tel.: 03 46 01 / 2 26 97
E-Mail: DrGuenterScholz@AOL.com

KANZLEI: Fliederweg 13,
06179 Teutschenthal, OT Langenbogen

Bei Bedarf auch Hausbesuche möglich.
 

Rechtssprechstunde für Bürger und 
Unternehmer beim Motorsportclub 
Teutschenthal e. V.!

Wir bieten über den Motorsportclub Teutschenthal e. V. 
als kostenfreie Serviceleistung eine regelmäßige 

monatliche Rechtssprechstunde an!

Wann? Jeden 1. Mittwoch eines Monats,
 von 15.00 - 17.00 Uhr

Wo? Motocross-Strecke, Talkessel Teutschenthal,
 Geschäftsstelle im Vereinsgebäude

Re c h t s a n w a l t
Dr. jur. Günter Scholz
„Es genügt nicht, Recht zu haben,
  man muss es auch bekommen.”

- Beratung - Verkauf - Montage - Wartung - Kun den dienst -

- - - regelmäßige Wartung spart Heizkosten ---

Meisterbetrieb für
- moderne Heiztechnik  - Sanitärinstallation
- Schornsteinsanierung  - Gas-Anlagen
- Solaranlagen  - Regenwasseranlagen

Bennstedter Str. 23/25   Tel.: 034601/2 04 34
06179 Teutschenthal   Fax.: 034601/2 64 31
John-GmbH@web.de  Funk: 0170/9 21 13 57

John Sanitär- und
Heizungsbau GmbH

Buche, Eiche, Birke
ofenfertig in verschiedenen Abpackungen aus der Werkstätte

Teutschenthal
Am Gewerbegebiet II, Nr. 8

(Nähe SELGROS-Markt) · Anlieferung möglich!
Telefon: 034601/27534

Kaminholzverkauf
Eingliederungshilfe gGmbH
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NEU
BAFA-Förderung

15 %
für den sommerlichen

Wärmeschutz

Elektroinstallation Heinemann
An der Kirche 2
06179 Teutschenthal /
OT Dornstedt

• Planung und Errichtung
 von Elektroanlagen
• Kundendienst
• E-Check

HEINEMANN
ELEKTROI NSTALLATION

Tel.: 03 46 36 - 6 04 92
Fax: 03 46 36 - 6 06 03

Mobil: 01 72 - 3 43 81 39
www.heinemann-dornstedt.de 

je.heinemann@t-online.de

Elfi -Annett Herling
Beratungsstellenleiterin
Stedtener Str. 40
06317 Seegebiet Mansfelder 
Land, OT Röblingen

� 034774/29841

täglich Qualität & Frische aus dem
schönen KÖLLMER SALZATAL

Öffnungszeiten:
in Bennstedt: Mo 8 - 12, Di - Fr 8 - 18, Sa 8 - 12 Uhr
in Angersdorf   Di - Fr 8 - 18, Sa 8 - 12 Uhr

  Sie fi nden uns auf Facebook unter Fleischerei Mauf
Verkaufsmobil:
Mittwoch 10-13 Uhr in Langenbogen 13.30-15.30 Uhr in Köllme
Donnerstag 10-12 Uhr in Beesenstedt 13-15.30 Uhr in Lieskau

034601 / 52 02 20
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Fleischerfamilie
aus dem schönen Salzatal

Mauf/Gottschalk

Dazu empfehlen wir:
• herzhafte Bärlauchtaler, feurige Chilitaler
• Original Köllmer Frischbrater
• Täglich kesselfrisch: Brater (m. u. o. Darm), Kräuterbrater
• Steaks, Holzfällersteaks und Kammscheiben in 
 verschiedenen Geschmacksrichtungen, 
 z.B. Oriental, Kräuter, Knoblauch,
•  Gefl ügelsteaks
• hauseigener Grillkäse

SOMMERGRILLEN

Tischlerei 
Weißenborn

06179 Teutschenthal • Friedrich-Engels-Str. 21
Tel.: (03 46 01) 2 24 19 • Fax: (03 46 01) 2 59 98

E-Mail: tischlerei_uwe_weissenborn@t-online.de

Türen - Tore - Fenster - Rollläden - 
Markisen - Sonnenschutzanlagen
Insektenschutzrahmen und Rollos
Innenausbau - Möbel - Fußboden
Holzbearbeitungen und Verglasungen
Reparaturen - Fahr zeugaufbau ten

    Seit
   über

 75
Jahren

Umbau von Rollläden 

auf ELEKTRO-ANTRIEB!

Auch über Handy App 
steuerbar.

     www.tischlerei-
uwe-weissenborn.de
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Gültig bis 

31.07.2023

EINSTÄRKENBRILLE2

inklusive Gläser ab

98 €
GLEITSICHTBRILLE1

inklusive Gläser ab    

198 €

HAPPY BRILLEN
WOCHEN

UNGER GMBH AUGENOPTIK UND HÖRAKUSTIK
Teutschenthal · Braunsbedra · Halle (Saale)
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www.unger-auge-ohr.de Fr.-Henze-Straße 2a · 06179 Teutschenthal

Telefon: 034601 – 52292

Ihr regionaler Spezialist für gutes Hören und gutes Sehen!
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Dachdeckermeister Sven Marten
Firmensitz: Äußere Lettiner Str. 2, 06198 Salzatal / Schiepzig

Telefon (0345) 6 80 14 94, Fax: (0345) 6 80 15 14

Ihr Fachbetrieb für Dachdecker- und 
Dachstuhlarbeiten

 Dacharbeiten  
 Dachentwässerung
 Trockenbau- und Dachstuhlarbeiten
 Bauwerksabdichtungen bzw. Trockenlegung
 Solaranlagen  

Rufen Sie uns an! 

Hera Residenzen Service GmbH
Praxis für Podologie & Kosmetik 
Manuela Lichtenfeld
Eislebener Straße 16 
06198 Salzatal OT Bennstedt

Tel.: 034601 / 55094 

Medizinische Fußpflege

Kosmetik 

Maniküre

Hausbesuche

Praxis für Podologie &
Kosmetik Lichtenfeld

Podologie Kosmetik Lichtenfeld-1-8 A5.indd   1 27.11.2021   13:17:36

Unsere Vertriebsstelle in LANGENBOGEN bei der 
Druckerei Schäfer: Köchstedter Weg 3a, Jörg Schäfer

Tel. (034601) 2 55 19 oder
2 24 57
(ganztägig geöff net)

Flaschentausch

gleich mit beim Einkauf 

= ein Weg!

D
A
N
K
E

Silberhochzei t
An dieser Stelle möchten wir uns bei all unseren Freunden, Verwandten, 
und Bekannten bedanken, die uns auf unserem Weg begleitet und uns 
mit ihrer Zuneigung umgeben haben. Eure Anwesenheit, Glückwünsche, 
lieben Worte, die großzügigen Gesten und originellen Überraschungen 
haben unsere Silberhochzeit zu einem unvergesslichen Fest gemacht.
Wir schätzen jeden Moment, den wir mit euch teilen durften. Lasst 
uns weiterhin gemeinsam lachen, lieben und kostbare Erinnerungen 
schaff en.

 Maren & Jörg Schäfer  Langenbogen, im Mai 2023
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 Kreative Wandgestaltung
 Wärmedämmung
 Bodenbelagsarbeiten
 Fassadengestaltung

www.diemalermeister.net

QualitätausMeisterhand
D. Lange
(0345) 9 59 64 46
0176 / 62 21 02 84

D. Jaeschke
(034601) 31 777
0176 / 62 21 02 83

Frank Praßler
Dipl.-Betriebwirt für Immobilienwirtschaft (FH)

Ihr Immobilienmakler für das
Stadtgebiet Halle-West,
Teutschenthal und Salzatal.

Telefon: 0152 536 449 84
frank.prassler@saalesparkasse.de
saalesparkasse.de/immoprofis

Immobilienverkauf ist Vertrauenssache.

s Saalesparkasse
in Vertretung der LBS Immobilien GmbH

Verhinderungspflege

Behandlungspflege

Grundpflege

Verhinderungspflege

Tel.: 034601/22039 
Fax: 034601/22878 

Website: www.heraresidenzen.de 
E-Mail: marcel.siebecke@hkpml.heraresidenzen.de

Eislebender Straße 16 
06198 Salzatal OT Bennstedt  
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Häusliche Krankenpflege
Manuela Lichtenfeld


